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Es iſt alſo Agar In unſerem Falle auch im ewiſſen rlaubt,

den richterlichen Urteilsſpru zu ihren und ihres Kindes Gunſten
3u benützen und Samſon zur Beſtreitung der Verpflegskoſten U Uil

zwingen. Ohne richterliches Urteil darf ſie dieſes aber
nicht, da ſie vom natürlichen Geſetze dazu kein ſicheres le hat,
außer eS würde einer von den Schuldigen eS vorziehen, lieber die
Zahlung zu leiſten, als ich den gerechten Prozeß anſtrengen
3u laſſen Endlich geht aus dem Geſagten auch lar hervor, daß ſie
von einem, von welchem ſie er weiß, daß der Vater des Kindes
ni iſt, auch wenn dazu verurteilt ürde, nichts fordern darf
Dry Göpfert 93, A ſagt darum mit Recht „Ein Mädchen, das
mit zweien oder mehreren ſich eingelaſſen hat und vor dem Richter
einen als Kindesvater bezeichnet hat, welcher 58 tatſächlich nicht
iſt, kann nicht mit gutem Gewiſſen die Koſten für Nahrung und Erzie
hung des Kindes annehmen, welchen der Betreffende vom Richter ver
Urteilt worden iſt, weil dieſer den Schaden atſä nicht zugefügt hat
und der Richterſpruch auf einer en praesumptio AC1 beruht.“

Wien P Johann Schwienbacher 0 88
III (Impotentia moralis restituendi.) Der Koopera⸗

tor Antonius von Ird eiligſt einem Sterbenden gerufen, den
wir Paulus nennen wollen. Es war kein Augenbli mehr zuieren. Bei der Beichte ſagte nun Paulus U Antonius, müſſe
ihm vor allem mitteilen, was ihn on ange ehr beunruhigt
und ihm das ewiſſen und die Erinnerung das Sterben oft
recht er gemacht habe EL habe ſich nämlich unrechtes Gut
geeignet. Vor ſo und ſoviel Jahren hätte nämlich dem Kaufmann
Homobonus, bei dem E als Buchhalter mn Dienſten geſtanden, n
einer Geldverlegenheit einmal zirka veruntreut, ohne daß
das Defizit bemerkt worden wäre, hätte ſich aber bisher nicht ent⸗
lezen können, leſe Summe dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Nun möchte auch leſe Angelegenheit in Ordnung bringen,
UumPm ruhig terben zu können; nuLr nicht, wie dies anzuſtellen
waäre

＋ Er bat un inſtändig Antonius, ob denn nich die Sache
In Richtigkeit bringen möchte Um dem Sterbenden jede weitere Auf
regung in dieſer Angelegenheit zu erſparen, erklärte ſich dieſer ſogleich
dazu bereit und Agte, möge ihm die betreffende Summe
übergeben, werde ſie chon die gehörige Stelle zu bringen
wiſſen Doch Paulus erklärte, könne ihm leider uLl die Hälfteder defraudierten Summe, alſo ungefähr 200 übergeben, da uv
auch nit dem beſten en gerade ber mehr nicht verfügen könne,
bezüglich des übrigen möge Antonius ſich an ſeine Erben wenden,
nämlich ſeine Frau und die beiden erwachſenen Kinder; EL über

dies der Klugheit des Beichtvaters, nUur bitte inſtändigſt,ſeinen guten Namen QAbet ſchonen Er ſei bisher immer als eMm
Ehrenmann dageſtanden, ſeine Frau und ſeine Kinder dürften nie
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erfahren, daß der verſtorbene Gatte oder Vater einmal ein ieb de·
weſen ſei Antonius beruhigte diesbezüglich den Sterbenden, erteilte
ihm noch ne die Lo  rechung und die übrigen Sakramente der
Sterbenden, und CS war V der Tat auch höchſte Zeit; denn gleich
darauf Ar Paulus Bisher wäre noch alles gut abgegangen; allein
noch war nicht alles geſchehen, 5 Le 10 die Reſtitution noch
übrig, nd die machte jetzt Antonius nicht wenig Schwierigkeit und
Kopfzerbrechen. Einerſeits ollte dem geſchädigten Kaufmann zu
dem verhelfen, das 10 ziemlich bedeutend war, nd anderſeits
ollte von den rben das Geld auf eine Art und Liſe be
kommen ſuchen ohne daß dadurch der gute Ruf des Erblaſſers ge-
ſchädigt würde, auf den 10 auch der ote noch Anſpruch hat

Wie hat ſich Antonius In dieſer Angelegenheit
U benehmen?

Daß Antonius nach der Anweiſung des Paulus betreffs
der zweiten Hälfte der Reſtitutionsſumme ſich die rben zu
wenden berechtigt iſt, unterliegt keinem Zweifel, denn „haeres
50nis Etiam 0omnia debita t O0ETA realia defuncti 1 suscipit“.
(Lehmk. Pheol 110OU 115  0 IV.) Allein Unter welchem Titel
hnnte leſe Forderung Unbeſchadet der Ehre des Verſtorbenen ge⸗
ſchehen? In unſerem wäre leſe einzig und llein nUuLr nöglich
unter dem HNe eines legatum plum. das Paulus zur Uhe ſeiner
Seele ſeinem Beichtvater Antonius freiwillig und zu deſſen eigener
Verfügung noch nachträgli vermacht hätte, und waäre dies
keine Lüge von Seite des Antonius, da 10 nach den Moraliſten das,
was der Teſtator Ur Ruhe ſeiner eele, oder Um ein begangenes
Unrecht gut zu machen, anordnet, Wozu mn erſter Linie auch eine
Festitutio facienda gehört, als enn legatum plum anzuſehen ſei,
inſofern wenigſtens als eS die rben ebenſo Im Gewiſſen verbinde
v ein wirkliches frommes Vermächtnis.

Eine andere rage, die jetzt einzig und allein n Betracht
kommt, iſt aber die, ob eS auch klug iſt, eine Forderung
Unter dieſem Titel die ben zu ſtellen, was dann wiederum
die weitere rage ＋

ur olge hat, ob eine Reſtitution m unſerem
Falle moraliſch überhaupt möglich iſt ehen wir ganz davon ab,
daß eine derartige Forderung auch Unter dem unſchuldigen
Namen eines frommen Vermächtniſſes noch immerhin einen Verdacht
nter den Erben aufkommen aſſen kann, daß Unter dem „frommen“Legate vielleicht doch 8 anderes dahinterſtecke. Reden wir auchnicht von der Verlegenheit, u die Antonius ſelbſt eraten kann für
den Fall, daß —5 ber die Verwendung des legatum pium gefragtwird oder einmal gefragt würde, e Verlegenheit obigen Verdachterſt noch beſtärken würde iſt eS nicht für Antonius chon etwas
üheraus peinliches, ein ſolches Verlangen N1 die rben überhaupt
NUr tellen 5  u müſſen, beſonder die Summe Im Verhältnis
4  Ur Hinterlaſſenſchaft auch noch eine bedeutende, oder irgend ein
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egatum pium ohnehin ereits IM Teſtamente ausgeſetzt wäre? Und

leiwird man ihm auf da Wort lauben, auch
noch ſo ehr behauptet, Paulus habe ihm das ega ganz aus freien
Stücken, ohne irgendwelche Beeinfluſſung von ſeiner Seite, vermacht?
Wenn man eS auch nicht offen ausſpricht, aber iſt nicht chon der
0 Verdacht einer Erbſchleichung, enn man dieſen gehäſſigen
USdru hier gebrauchen darf, mag ſie auch m beſter Abſicht und

einem en geſchehen ſein, Qan ſich chon ſchlimm
und geeignet, daß dadurch das ſeelſorgerliche Wirken des Prieſters
QAm Kranken und Sterbebette beeinträchtigt und mit Argwohn und
Mißtrauen angeſehen wird? E gilt dies umſomehr, als man

überha EI geneigt iſt, ain dieſer Beziehung argwöhniſch zu ſein,
nd erfahrungsgemäß auch „Fromme“ ſogar ehr „unfromm“ werden
können, auch einen Geiſtlichen, wenn ſie ſich n einer Erb
ſchaftsangelegenheit durch einen ſolchen beeinträchtigt glauben. Jeden  2  —
alls ſind die Weiſungen, die die Aſtora dem Prieſter und eel
orger Kran und Sterbebette gibt, ſich mn Teſtaments⸗ und
Erbſchaftsangelegenheiten nicht einzumiſchen und ſich nUuL auf das

beſchränken, was 1  — als Gewiſſensrat diesbezüglich tun ob
liegt (vgl Schüch Aſtoral, Aufl 985), nicht mſonſt e⸗
geben Wenn nun auch in unſerem 0 eine Einmiſchung
gerade nicht vorliegt, weder direkt noch indirekt, ſo werden wir doch
Antonius auf die vorher angegebenen und gewichtigen edenten hin,
alſo QAus Gründen der Paſtoralklugheit, entſchieden abraten müſſen,
obige Forderung an die Erben des Paulus ſtellen, mag iedurch
auch Homobonus nUL zur Hälfte ſeines Geldes gelan en

Daß Antonius nicht gehalten ſein kann, die andere Hälfte
der Reſtitutionsſumme Propriis erſetzen, iſt lar Er hat ſeiner
Pflicht gegenüber Homobonus genüge geleiſtet. Er hat als El
Qter die Ausführung der Reſtitution an des Paulus zwar
übernommen, daß dies aber UuLl zur Hälfte Uun konnte, iſt nicht
ſeine U Oder als Stellvertreter des Paulus mehr
gehalten ſein als dieſer elbſt? Dieſer iſt aber nach einem allgemein
angenommenen, moraliſchen rundſa von der ganzen oder doch
wenigſtens teilweiſen eiſtung der Reſtitution en  uldigt, und
ſolange eine moralis impotentia vorliegt. In einer ſolchen efinde
ſich aber auch Antonius; denn die Rückerſtattung der zweiten Hälfte
der Summe iſt für Antonius, wie Qus dem ereits eſagten zur
Genüge hervorgeht, mit ſolchen Schwierigkeiten beziehungsweiſe Un
annehmlichkeiten verbunden, daß leſe einer wirklichen impotentia
moralis glei  ommen, Antonius alſo auf das hin jeder weiteren
Reſtitution einfach als nicht verpflichtet betrachtet werden muß

Daß Antonius ſe dieſe Impotenz herbeigeführt oder ver
ſchuldet hätte etwa dadurch, daß In ſo unkluger Weiſe die Aus⸗
ührung der Reſtitution übernommen, reſpektive ieſelbe für Homo  —
bonus wenig geſicher hätte, wird man doch auch nicht behaupten
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önnen. Er onnte eben Unter den obwaltenden Umſtänden nicht
anders tun als getan hat, nachdem 10, wie geſagt, kein ugen⸗
hlick mehr zu verlieren Wwar, ollte Paulus die heiligen Sterbeſakra
mente noch alle empfangen können, was doch jedenfalls wichtiger
DaL als die Reſtitutionsgeſchichte. Aber auch angenommen,
Antonius hätte wirklich, falls Zeit gehabt hätte, eS mn der Ord

der Reſtitutionsangelegenheit zUum 0  elle des Homobonus
fehlen laſſen dadurch nämlich, daß nicht die gehörige Klugheit
und Vorſicht hätte hiebei walten laſſen ſo wäre auch deswegen
noch nicht zur Reſtitution ver  1  27 da ſich zwar un dieſem
Falle gegen die iebe, keineswegs aber noch die Gerechtigkeit
erfehlt ätte, indem ſich 1 als Beichtvater nicht un erſter Linie
und Offeio das honum oder damnum temporale ertii
ondern um das bonum, reſpektive damnum Sspirituale des Pöni  —  —
enten kümmern hat

Hier noch näher die Fälle anzuführen, n welchen Antonius
als Beichtvater einzig und allein ur Reſtitution verpflichte werden
könnte, iſt wohl nicht notwendig, da dieſelben n jedem Le rbu
der Aſtora angegeben ſind, ſo mit der wünſchenswerteſten
arhei und Gründlichkeit In dem von J Schüch Unter dem
Paragraphen: „Verbeſſerung der bei Verwaltung des Bußſakramentes
begangenen er  7 822 der Aufl., wie faſſerdieſes rnule Gebote an ſolche dem  . 0 Ve

(Indirekte Mitwirkung ratione famulatus
entſchuldigt Ein Fräulein (devotula) fragt bei ihrer wöchent⸗
lichen El den Prieſter, ob ſie als eamtin in inem Vu  den
ſchäfte auf Befehl des Prinzipals Rechnungen ſchreiben dürfe,
durch die ein Geſchäftsfreund übervorteilt wird; ferners, ob ſie tele
honiſch auf Befehl eine Unwahrheit mitteilen Urſe Mit ent⸗
ſprechender Erklärung entgegnet der Beichtvater, beides ſei erlaubt.

II Das nächſte Beichtkind iſt ein Herr, der eine Generalbeicht
ablegt und ſich erkundigt, ob wie bisher In der Druckerei einer
Judenzeitung verbleiben dürfe; mu auch, der Kollegen halber,
die ihn on hinausdrängen würden, für ſozialiſtiſche Vereine leine

eiträge geben und Freitag bei der Arbeit Fleiſch genießen. Mit
entſprechender Belehrung erklärt der Beichtvater auch dies als rlaubt

III Ein rittes Beichtkind iſt Erzieherin bei einer Udi  en
Familie und hat Qbet den Kindern Im üdiſchen Religionsunterrichte
nachzuhelfen und die größeren Kinder Iun den Tempel zu führen.Der Konfeſſar erklärt beides als unerlaubt und erſchie die Ab
ſolution, bis Pönitentin aus der Stellung ausgetreten wäre.

Der Pönitent iſt in einem Spital angeſtellt und
mu des öftern den Kranken, die von außergewöhnlichen merzen
gepeinigt werden, eine „beruhigende Medizin“ reichen, die die mer⸗
zen ufhebt, aber auch den Tod beſchleunigt. Auch dieſem verweigertder Beichtvater die Lo  rechung, bis ſeine Stelle aufgegeben habe


